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Herausforderungen und Mythen zum Strommarkt 2016

Erneuerbare EnergienReservekraftwerke

Kraft-Wärme-Kopplung

Strompreisanstieg für die Bürger

Stromnetzausbau

Bilanzkreismissbrauch

Börsenpreise
Fluktuierende Energien

Regelenergie
Smart Meter Smart-Meter-Gateway-Administration

Virtuelles Kraftwerk
Direktvermarktung

Versorgungssicherheit

IT- Sicherheit

Digitalisierung der Energiewende Erlöse

Ausgleichsenergie

Klimaschutz

Elektromobilität
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EnWG

GWB

Strom NEV

NZV Strom

SysStabV

Netzreserve-
verordnung

BioStNachV

EEG

Stromsteuer-
gesetz

Anlagenregister
-verordnung

In welchen Gesetzen und Verordnungen ändert sich was?

Das Strommarktgesetz 
ändert
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Strompreise für Verbraucher 
steigen –
Börsen-Strompreise sinken auf 
Rekordtiefs

Mythos Nr. 1
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ÅAn der Börse wird der Strompreis angeboten auf Grundlage beweglicher 
Kosten der Kraftwerke (also v.a. Primärenergiekosten)
ÅWind, Photovoltaik und Geothermie haben keine bewegliche Kosten

ÅWeiterhin müssen Erneuerbare Energien in die Netze aufgenommen werden 
(außer bei Netzengpässen oder Überlastung -> Einspeisemanagement)
ÅSie verdrängen damit per se bereits andere Energieträger

Folge: 

Åder Börsenpreis sinkt bei immer mehr Erneuerbaren Energien immer weiter

ÅTeurere Kraftwerke werden unrentabel -> Abschaltung

ÅNeue Kraftwerke werden nicht gebaut weil sie unrentabel sind

ÅFür die Versorgungssicherheit fehlt gesicherte steuerbare Leistung

ÅMan nennt das den merit-order-Effekt

Der Merit-Order-Effekt : Erneuerbare Energien drücken Börsenpreise
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wenig Wind und 
Sonne = Preis

ist hoch

wenig Wind und 
Sonne = Preis ist hoch

viel Wind = Preis ist 
negativ

viel Wind = Preis ist 
negativ

Erneuerbare Energien senken den Börsenpreis

Grafik: Fraunhofer; ifed
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Jahresfuture Baseload (rollierend) Jahresfuture Peakload (rollierend)

Preisentwicklung an der Strombörse
Terminmarkt Jahresfuture (01.01.2007 – 14.01.2016)

2007 20092008 2010 2011 2012

Å: 60,86 ú/MWh
Å: 49,30 ú/MWh

Å: 79,36 ú/MWh
Å: 55,83 ú/MWh

Å: 99,40 ú/MWh
Å: 70,33 ú/MWh

Å: 69,84 ú/MWh
Å: 49,20 ú/MWh

Å: 64,48 ú/MWh
Å: 49,90 ú/MWh

Å: 69,02 ú/MWh
Å: 56,07 ú/MWh

EEX Power Derivatives Phelix-Base-Year-Future/Phelix-Peak-Year-Future (rollierend)

Å: 49,67 ú/MWh
Å: 39,08 ú/MWh

2013

Diff.: 11,56 ú/MWhDiff: 23,53 ú/MWh Diff: 29,07 ú/MWh Diff: 20,64 ú/MWh Diff.: 14,58 ú/MWh Diff.: 12,95 ú/MWh Diff: 10,59 ú/MWh

2014

Å: 44,40 ú/MWh
Å: 35,09 ú/MWh

Diff: 9,30 ú/MWh

2015

Å: 39,06 ú/MWh
Å: 30,97 ú/MWh

Diff: 8,09 ú/MWh
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EEX Spotmarktpreise am 04.10.2009 –
Preisrekord -500 €/MWh

EEX Spotmarktpreise am 27.07.2007 –
extrem hohe Preise bei 
Kraftwerksknappheit – das Limit ist 3.000 €/MWh

Volatilität der Börsenpreise

Geschäftskunden:
Beschaffung im Energiegroßhandel
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ÅErneuerbare Energien werden über das EEG subventioniert. Die Subventionen 
( etwa 22 Mrd./a) werden über den Strompreis abgewickelt.

ÅAufgrund der neuen Herausforderungen müssen Energienetze neu gebaut 
oder umgebaut werden, Einbindung Erneuerbarer Energien kostet zusätzlich 
große Beträge -> also steigen neben Umlagen auch Netzentgelte wg. 
Erneuerbarer Energien

Strompreise für Verbraucher steigen

2012 2013 2014 2015 2016

3,592 5,277 6,24 6,17 6,354

EEG-Umlage in ct/kWh für Privatkunden
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ÅDie vorgenannten Effekte überlagern den sinkenden Beschaffungspreis -> 
Strompreise für Verbraucher steigen

Beschaffung ist nur kleiner Teil im Strompreis

Stromerzeugung und 
Vertrieb haben nur 
einen Anteil von ca. 25% 
am Preis. Eine günstigere 
Beschaffung kann sich 
also nur bescheiden 
auswirken
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Mythos Nr. 1: 
stimmt
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Durch die Energiewende 
haben wir immer weniger 
CO2-Emissionen der 
Stromerzeugung

Mythos Nr. 2
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Der Emissionshandel kommt derzeit nicht in Schwung

Derzeit sind in der EU lt. Aussagen des BMU 

mehr als zwei Milliarden 

Zertifikate zu viel auf dem Markt. Die Folge: 

ein rapider Preisverfall, die Tonne CO2 

"kostet" rund fünf Euro. So sieht sich kaum ein 

Unternehmen veranlasst, in klimafreundliche 

Technologien zu investieren. 

Verschmutzungsrechte zu kaufen ist 

billiger. 
März 2016

Quelle: BMU

Quelle: EEX
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Grundfunktion des Emissionszertifikatehandels

Ohne Emissionshandel

Firma A 5.000t/a Firma B 5.000t/a Firma A 4.500t/a Firma B 4.500t/a

Mit Emissionshandel

Historische CO2-Emissionen Erlaubte CO2-Emissionen

Tatsächliche CO2-Emissionen

Firma A 4.000t/a Firma B 5.000t/a

Firma A kann 500 t 
verkaufen

Firma B muss 500 t 
kaufen

In Summe wurden 1.000t CO2
in einem festgelegten Zeitraum eingespart
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Ideen für den „neuen“ Emissionshandel

ÅZurückhalten von Auktionsmengen zu Beginn und 
Rückführung am Ende der 3. Handelsperiode (so genanntes 
"Backloading") als kurzfristige Maßnahme (bereits 
beschlossen)

ÅEine Marktstabilitätsreserve sieht vor, anhand der jährlich 
ermittelten Überschusssituation im Emissionshandelsmarkt 
eine Anpassung des Angebots an Zertifikaten vorzunehmen.

ÅSofern die Überschussmenge 833 Mio. Zertifikate übersteigt, 
wird die Versteigerungsmenge des jeweiligen Jahres um 12 
Prozent des Überschusses verringert und umgekehrt

ÅDies soll in 2018 eingerichtet werden und am 1. Januar 2019 
starten

ÅÄnderungen sind möglich in Hinsicht auf Startdatum und 
Umgang mit Backloading

ÅKraftwerke evtl. weiter kostenlose Zuteilung
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ÅErdgas hat relativ geringe CO2-Emissionen und 
sollte den Ausbau der regenerativen Energien 
begleiten. Aber die wirtschaftliche Realität sieht 
anders aus

ÅBei fallenden Börsenpreisen und billigen 
Emissionszertifikaten wird immer mehr günstiger 
Braunkohlestrom produziert, dazu weniger 
Kernenergie 
Ådie Emissionen der Stromerzeugung sind seit Beginn der 

Energiewende jährlich angestiegen und sinken erst seit 
2014 wieder auf den ungefähren Wert von 2010

Die Preissituation an der Börse pusht die Braunkohle
569 

g/kWh
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Mythos Nr. 2
Stimmt nicht!
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Wir haben so viele 
Kraftwerke in 
Deutschland, dass es 
auch nach dem 
Atomausstieg noch 
reicht

Mythos Nr. 3
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ÅGesamtleistung rund 179.000 MW aber steuerbar nur 102.000 MW

Leistung mehr als genug – aber verfügbar?

Quelle: jeweils BDEW
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ÅDer Anteil fluktuierender (nicht steuerbarer) Energieträger wie Wind oder 
Photovoltaik wird weiter deutlich steigen

ÅDamit haben wir zwar genügend Kraftwerke aber nicht immer verlässlich 
genügend Strom - manchmal auch viel zuviel

ÅDie Braunkohle soll auch sukzessive reduziert werden

ÅOhne Hilfe aus dem Ausland werden wir unser hohes Versorgungsniveau 
künftig nicht mehr schaffen – die Stromversorgung würde dann unsicher

Hilfe aus dem europäischen Verbund
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ÅDerzeit exportieren wir mehr Strom ins Ausland als wir 
bekommen, das wird sich ändern

ÅKünftig brauchen wir mehr und stärkere Leitungen, 
damit der Stromaustausch intensiviert werden kann

ÅDas hilft vor allem auch dazu, dass die Windenergie 
sich europaweit besser ausgleicht. Damit sinkt auch 
der Bedarf an Abregelung Erneuerbarer Energien bei 
uns

Lasst uns die Trassen stärken, damit der Wind wehen kann

Erklärung: Wenn im deutschen 
Kreissegment der Schlauch dicker 
ist, heißt es, dass wir Strom in ein 
anderes Land verkaufen

Stand: November 2015
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Mythos Nr. 3
Stimmt nicht
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Die Stromversorgung arbeitet 
auch bei 80 Prozent Erzeugung 
aus Erneuerbaren Energien (Ziel 
2050) immer noch absolut sicher

Mythos Nr. 4
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ÅBei 80 Prozent erneuerbarer Energien 
wird ein Großteil aus PV und Wind 
erzeugt werden
ÅDeren Problem ist die unstete 

Verfügbarkeit (fluktuierende Energie)

ÅWenn es 2050 dunkel ist und der Wind 
nicht weht, was tun wir dann?

Problem: Dunkelflaute!
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ÅEinsatz von Flexibilitäten
ÅStärkung Bilanzkreistreue

ÅNeue Spielregeln für den Regelenergiemarkt

ÅNutzung aller Speichertechnologien (PTG, PTH, Elektromobilität

Wird es damit besser?
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Mythos Nr. 4 
Stimmt aus heutiger
Sicht nicht!
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Und was soll ich jetzt 
machen?
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1. Steuerbare Kraftwerksleistung wird aufgrund der 
Preissituation im Großhandel weniger

2. Klimarelevante Emissionen steigen, statt zu fallen

3. Lieferanten nutzen Bilanzkreissystematik zur 
Eigenoptimierung

4. Fluktuierende Leistung wird größer und zeigt 
wenig Systemdienlichkeit

5. Hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung hat noch 
Potenzial

6. Versorgungssicherheit kann allein national nicht 
gesichert werden

Lassen Sie uns die Herausforderungen nochmal auf den Punkt bringen

Wir brauchen ein 
Gesetz, das alles 
besser macht!
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Es wird versucht, mehr über Preissignale zu 
regeln. Bei Stromknappheit kann es künftig 

horrende Preise geben, ebenso wie bei 
Überschuss.  Der Staat mischt sich mit 

Preisgrenzen nicht mehr ein

Wer einen Bilanzkreis führt, muss künftig 
deutlich mehr dafür tun. Ansonsten drohen 

Pönalen (U.a. sollen 
Bilanzkreisverantwortliche ihre Bilanzkreise 

für jede Viertelstunde ausgleichen (bei 
extremen Mangel kann eine MWh Strom 

schon mal 20.000 € kosten)

Ideen aus dem Strommarktgesetz (Entwurf)

Versorgungssicherheit

Und wer zahlt die neuen milliardenschweren Maßnahmen? 

Stromkunde
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ÅNetzreserve: 
Dabei kontrahieren die ÜNB über ein Interessensbekundungsverfahren 
Reservekapazitäten in Einzelverträgen mit Stromproduzenten. Die Netzreserve 
ist jedoch nur zur Überbrückung regionaler Transportengpässe im Stromnetz 
vorgesehen

ÅKapazitätsreserve:
Eine Kapazitätsreserve aus bestimmten Kraftwerken soll eingeführt werden, 
um Kapazitätsengpässe zu verhindern

Wichtige Begriffe in der Diskussion
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Ziel: Bei extremen 
Strommangel in 

Deutschland sollen 
Kraftwerke aus einer 

neuen Reserve 
„aufgeweckt“ werden. 
Und so funktioniert das

Bis 2020 werden über Ausschreibungen 5% der 
deutschen Höchstlast gedeckt

• Ferner sollen 2,7 Gigawatt Braunkohle-
Kraftwerksleistung in „die Reserve“ überführt 
werden 

• Verringerung der CO2-Emissionen um 12,5 
Millionen Tonnen im Jahr 2020 

• Nach vier Jahren in der Reserve sollen diese 
Kraftwerke endgültig stillgelegt werden

• Ein Einsatz ist danach nur noch αȊǳǊ 5ŜŎƪǳƴƎ ŘŜǎ 
ƭŜōŜƴǎǿƛŎƘǘƛƎŜƴ .ŜŘŀǊŦǎ ŀƴ 9ƭŜƪǘǊƛȊƛǘŅǘά zulässig 

• Letztlich ist an den Neubau von  bis zu 2GW 
Kraftwerksleistung in BW und BY gedacht

Kapazitätsreserve (auch Braunkohlereserve oder 
Sicherheitsbereitschaft)– langsames  Ende der Braunkohle
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ÅIn Zukunft dürfen dürfen die VNB bis zu drei Prozent der jeweiligen jährlichen 
Stromerzeugung (Arbeit) von PV- und Windenergieanlagen abregeln, wenn 
Strom-Überlast droht: 
ÅDie Verteilnetzbetreiber können die Spitzenkappung von drei Prozent in der 

Netzplanung berücksichtigen. 

ÅÜbertragungsbetreiber müssen die Spitzenkappung im Netzentwicklungsplan 
berücksichtigen und somit in der Netzplanung anwenden. 

ÅDurch die Kappung selten auftretender Erzeugungsspitzen können somit 
Netzausbaukosten reduziert werden.

Senkung der Netzausbaukosten und effiziente Netzplanung

3 Prozent der Jahresarbeit 
kappen
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Abregelung im Netz – was bringt das?

Steuerung der Erzeugungsleistung 
in Abhängigkeit von der 
Betriebsmittel-auslastung und 
Spannungshaltung 

Messtechnische Erfassung der 
Abgangsströme (Umspannwerk, 
Schaltanlagen) und Leistungen und 
Knotenspannungen der 
Erzeugungsanlagen und 
Ortsnetzstationen (ONS) 

Ersparnis Netzanschlusskapazität

Quelle: BTC/EWE Netz
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ifed. Institut für Energiedienstleistungen

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit, wenn Sie 

Fragen haben stehe ich 

gerne zur Verfügung

ifed. 
Ihr kompetenter Dienstleister für Seminare -

Beratung - Organisationsentwicklung.
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Gesetze (z.B.

Energie-
wirtschafts-

gesetz)

Verordnungen
(z.B. 

Konzessions-
abgaben-

verordnung)

Fest-
legungen 

(z.B. 
GPKE)

Der Ordnungsrahmen – Umfang und Komplexität nehmen laufend zu

Vorgaben, ob etwas getan werden muss –
grundsätzliche Weichenstellungen.
Beschließt der Bundestag 
(manchmal gemeinsam mit Bundesrat)

Vorgaben wie etwas gemacht 
werden muss
Beschließt auch der Bundestag 
(manchmal gemeinsam 
mit Bundesrat)

Werden von der Bundesnetzagentur beschlossen. 
Es sind Regeln, wer was, wann, wie machen muss 
– z.B. beim Lieferantenwechsel)

EU-
Richtlinien

Grundsatz-Vorgaben für alle 
Mitgliedstaaten gleichermaßen. 
Umsetzung immer in nationale 
Gesetze
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Was Regelungsgegenstand Zugehörige Verordnungen Geschäftsprozesse

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Entflechtung, Regulierung Netz, 
Belieferung von Kunden,  Sicherheit und 
Zuverlässigkeit der Energieversorgung

Grundversorgungsverordnung,
Netzzugangsverordnung, 
Konzessionsabgabenverordnung 
Netzentgeltverordnung, 
Anreizregulierungsverordnung, 
Kapazitätsreserveverordnung, 
Messzugangsverordnung, ….

z.B. GPKE/GeLi; MaBiS, GaBi Gas

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Förderung Erneuerbarer Energien in der 
Stromerzeugung

Ausgleichsmechanismusverordnung,
Biomasseverordnung, 
Systemstabilitätsverordnung, 
Anlagenregisterverordnung, …..

Marktprozesse Einspeisestellen Strom 2.0 
(MPES 2.0), 
Herkunftsnachweisregisterprozesse 
(HKNR)

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) Förderung gleichzeitiger (gekoppelter) 
Strom- und Wärmeversorgung 

MPES 2.0

Entwurf: Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende

Rollout, Sicherheit, Kosten, 
Marktorganisation der intelligenten 
Messsysteme

„Mantelgesetz“ – ändert zahlreiche 
Gesetze und Verordnungen, bringt vor 
allem das neue Messstellenbetriebsgesetz

In Vorbereitung

Entwurf: Strommarktgesetz Sicherung der Weiterentwicklung unserer 
Energiewende unter Beibehaltung der 
Versorgungssicherheit

„Mantelgesetz“ – ändert zahlreiche 
Gesetze und Verordnungen, vor allem 
EnWG

Nationaler Ordnungsrahmen im Überblick


